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SITZUNGSNIEDERSCHRIFT

Sitzung Öffentliche Sitzung im Sitzungssaal des Rathauses

Beschlussorgan Hauptausschuss
Sitzungstag 19.01.2017

Beginn 16:00 Uhr
Ende 17:15 Uhr

I. Ladung der Mitglieder des Beschlussorgans

Der erste Bürgermeister eröffnete die Sitzung und stellte fest, dass zu der heutigen
Sitzung des Hauptausschusses alle 10 Mitglieder ordnungsgemäß geladen wurden.
Einwände dagegen wurden nicht vorgetragen. Es waren zur Sitzung erschienen:

Erster Bürgermeister Klaus Ritter
und die Stadtratsmitglieder:

Bauregger Matthias
Biermaier Ernst
Danner Johannes
Dr. Elsen Michael
Gineiger Margarete
Haslwanter Andrea (Vertr. f. Gerer Christian)
Kneffel Hans
Schroll Reinhold
Stoib Christian
Ziegler Ernst

Nicht erschienen war(en): Grund (un)entschuldigt:
Gerer Christian berufl. Verhinderung

II. Beschlussfähigkeit des Beschlussorgans

Der erste Bürgermeister stellte die Beschlussfähigkeit des Hauptausschusses fest und
erkundigte sich nach Einwänden gegen die Tagesordnung; es wurden keine Einwände
vorgetragen.
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III. Tagesordnung

1. Beschließende Angelegenheiten

1.1 Sperrzeitverkürzung für die Diskothek „Club Cube“ – Bericht

1.2 Festlegung des Anforderungs- und Aufgabenprofils für das Citymanagement
sowie Entscheidung über die Anzahl der Wochenstunden

1.3 Antrag der Stadtratsfraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN vom 24.10.2016 –
Regelung des Schwerlastverkehrs

1.4 Breitbandversorgung – Masterplan für Glasfaseranschlüsse

2. Vorberatende Angelegenheiten

----------
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IV. Beschlüsse

1. Beschließende Angelegenheiten

1.1 Sperrzeitverkürzung für die Diskothek „Club Cube“ – Bericht

In der Sitzung des Stadtrats vom 28.01.2016 wurde folgender Beschluss gefasst:

„Die mit Bescheid vom 26.03.2015 verfügte Sperrzeitverlängerung für die Disko-
thek Club Cube wird aufgehoben. Nach Ablauf des Jahres 2016 ist dem Stadtrat
nochmals über Auffälligkeiten durch den Betrieb der Diskothek Club Cube zu be-
richten.“

Stellungnahme der Verwaltung:
Mit Bescheid vom 26.03.2015 wurde eine Verlängerung der Sperrzeit ab 04.00
Uhr für die Diskothek Club Cube für zuerst sechs Monate erlassen. Diese Sperr-
zeitverlängerung wurde nach weiteren Problemen (Gewalt gegen Personen) mit
Beschluss vom 21.09.2015 bis zur Sitzung des Stadtrates am 28.01.2016 ver-
längert.

Da sich durch verschiedene Maßnahmen des Betreibers der Diskothek und Auf-
lagen des Landratsamtes die Situation ab September 2015 beruhigt hatte, wurde
nach dem Beschluss des Stadtrats vom 28.01.2016 die verfügte Sperrzeitverlän-
gerung widerrufen.

Seit diesem Zeitpunkt wurde der Stadtverwaltung bis Dezember 2016 keine An-
zeige von der Polizeistation in Zusammenhang mit der Diskothek Club Cube vor-
gelegt. Eine telefonische Nachfrage bei Herrn Bohnert von der Polizeistation
ergab, dass es zu keinen Auffälligkeiten und massiven Problemen wie in den
Jahren 2014/2015 gekommen ist. Eine erneute Prüfung einer Sperrzeitverlänge-
rung ist daher nicht erforderlich bzw. rechtlich möglich.

Eine Beschussfassung ist somit nicht erforderlich.

1.2 Festlegung des Anforderungs- und Aufgabenprofils für das Cityma-
nagement sowie Entscheidung über die Anzahl der Wochenstunden

Der Stadtrat beschloss am 22.09.2016, eine Stelle Stadtmarketing/Standort- bzw.
Wirtschaftsförderung („Citymanager“) in den Stellenplan 2017 aufzunehmen.
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Dabei ist der Stadtrat von einer Befristung auf 2 Jahre ausgegangen. Der Haupt-
ausschuss soll die Arbeitszeit und das Aufgabenprofil festlegen.

Die Stellungnahme der CIMA dazu ist der Niederschrift als Anlage ebenso beige-
fügt wie der Anforderungskatalog der Stadtverwaltung.

Im Rahmen der Diskussion einigte man sich darauf, die Stelle als „Stadtma-
nagement“ zu bezeichnen, um damit klar zu stellen, dass sich der Tätigkeitsbe-
reich auf das gesamte Stadtgebiet bezieht. Gefordert wird die Ausarbeitung eva-
luierbarer Ziele und Vorgaben. Dazu soll nach einer gewissen Einarbeitungszeit
ein Workshop mit Vertretern der Fraktionen stattfinden. Gefordert werden zudem
regelmäßige Berichte an den Hauptausschuss bzw. Stadtrat.

Von den Stadtratsmitgliedern wurden zudem folgende weitere mögliche Aufga-
benbereiche ins Gespräch gebracht: Zusammenarbeit mit den örtlichen Verei-
nen, Tourismus, Imageverbesserung, Öffentlichkeitsarbeit, Zusammenarbeit mit
der Industrie, Zusammenarbeit mit den Referenten des Stadtrats.

Als Anforderungsprofil wurde eine universitäre Ausbildung als Wunsch genannt,
aber nicht als zwingende Voraussetzung gesehen. Entsprechende Berufserfah-
rung wird ebenfalls nicht als zwingende Voraussetzung gesehen, jedoch als vor-
teilhaft bewertet.

1.2.1 Entscheidung über das Aufgaben-/Anforderungsprofil

Beschlussvorschlag der Verwaltung:
Die von der CIMA bzw. der Stadtverwaltung vorgelegte Beschreibung des Auf-
gaben-/Anforderungsprofils wird genehmigt.

für

11
gegen

0 Beschluss:

Die von der CIMA bzw. der Stadtverwaltung vorgelegte Beschreibung des Auf-
gaben-/Anforderungsprofils wird genehmigt.

1.2.2 Festlegung der Arbeitszeit

Die CIMA empfiehlt die Einrichtung einer Vollzeitstelle, mindestens aber einer ½-
Stelle.

Beschlussvorschlag der Verwaltung:
Die Stelle wird als Vollzeitstelle ausgewiesen.
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für

10
gegen

1 Beschluss:

Die Stelle wird als Vollzeitstelle ausgewiesen.

für

11
gegen

0 Beschluss:

Die Einstellung erfolgt zunächst befristet auf 2 Jahre. Die Stelle selbst ist konzi-
piert auf Dauer, sodass bei erfolgreicher Zusammenarbeit eine Beschäftigung
über die Befristung hinaus angeboten werden kann.

1.2.3 Entscheidung über das weitere Verfahren

Beschlussvorschlag der Verwaltung:
Die Stelle wird öffentlich ausgeschrieben. Die Entscheidung über die Besetzung
der Stelle bleibt der gesonderten Beschlussfassung durch den Hauptausschuss
vorbehalten. Vom ersten Bürgermeister ist eine Vorauswahl von bis zu 5 Kandi-
daten/Kandidatinnen zu treffen, die sich dann dem Hauptausschuss vor der Be-
schlussfassung vorstellen sollen.

für

11
gegen

0 Beschluss:

Die Stelle wird öffentlich ausgeschrieben. Die Entscheidung über die Besetzung
der Stelle bleibt der gesonderten Beschlussfassung durch den Hauptausschuss
vorbehalten. Vom ersten Bürgermeister ist eine Vorauswahl von bis zu 5 Kandi-
daten/Kandidatinnen zu treffen, die sich dann dem Hauptausschuss vor der Be-
schlussfassung vorstellen sollen.

1.3 Antrag der Stadtratsfraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN vom
24.10.2016 – Regelung des Schwerlastverkehrs

Die Fraktion BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN stellt mit Schreiben vom 24.10.2016
folgenden Antrag:

„Die Stadtverwaltung wird beauftragt, für eine bessere Regelung des Schwerlast-
verkehrs ab 7,5 Tonnen in der Stadt Traunreut zu sorgen. Diese Regelung soll
die An- und Ablieferung von Gütern und die Erbringung von Dienstleistungen un-
eingeschränkt ermöglichen, aber das Parken auf öffentlichen Straßen und Flä-
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chen unterbinden. Mögliche Ausnahmen könnten die Gewerbegebiete außerhalb
des Stadtkerns sein. Ziel sollte es sein, mit sehr wenigen Schildern eine effektive
Lenkung des Schwerlastverkehrs zu erreichen.
Begründung
Parkende LKW auf öffentlichen Straßen und Flächen im Stadtgebiet von Traun-
reut stellen ein großes Ärgernis und eine Gefährdung für andere Verkehrsteil-
nehmer dar.
1. Ein parkender LKW blockiert Parkplätze für mehrere PKW. So parken z.B. al-

lein in der Adalbert-Stifter-Straße bis zu 13 LKW und Busse.
2. Parkende LKW gefährden den fließenden Verkehr. Ist z.B. bei parkenden

PKW ein gefahrloser Begegnungsverkehr zwischen 2 PKW oder zwischen ei-
nem PKW und einem Radfahrer noch möglich, so reduziert sich durch par-
kende LKW der Sicherheitsabstand auf ein gefährliches Maß.

3. Parkende LKW erhöhen das Unfallrisiko an Einmündungen und Kreuzungen
durch massive Beeinträchtigung der Sicht.

4. Parkende LKW verdeckend wichtige Verkehrszeichen, wie z.B. Schilder für ein
Tempolimit.

5. Fußgänger, welche eine Straße queren wollen, werden durch parkende LKW
vollständig verdeckt. Weder kann der Fußgänger ein nahendes Auto erken-
nen, noch kann der Autofahrer den Fußgänger sehen. Vor allem für Kinder
stellen parkende LKW ein erhebliches Unfallrisiko dar.

6. Ein einzelner LKW beansprucht eine Straße genauso wie etwa 100.000 PKW.
So muss manche Straße in einem Wohngebiet aufgrund des LKW-Verkehrs
häufiger repariert und instand gesetzt werden.

Es ist nicht Aufgabe der Stadt, für Gewerbebetriebe Stellplätze für LKW und
Busse auf öffentlichem Grund zur Verfügung zu stellen. Den Fahrern ist es zu-
zumuten, wenn sie ihren Arbeitsplatz nicht mehr direkt vor der Haustür abstellen
können, da auch die anderen Beschäftigen einen Arbeitsweg in Kauf nehmen
müssen.
In den Städten Traunstein und Trostberg ist bereits heute ein Großteil der Wohn-
gebiete für den LKW-Verkehr tabu.“

Stellungnahme Polizei:
Zum anliegenden Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN ist aus poli-
zeilicher Sicht folgendes zu sagen:

Ziel der gewünschten Maßnahmen soll laut Antragsteller sein, „die An- und Ablie-
ferung von Gütern und Erbringung von Dienstleistungen uneingeschränkt zu er-
möglichen, aber das Parken des Schwerlastverkehrs über 7,5 Tonnen auf öffent-
lichen Straßen und Flächen zu unterbinden“. Dies kann durch Regelungen für
den fließenden Verkehr, etwa Sperrung einer Straße für Lkws mit Zusatzzeichen
„Anlieger frei“ in der Praxis nur sehr schwer erreicht werden. Es müsste in jedem
Einzelfall nachgewiesen werden, dass ein dort parkender Lkw nicht Anlieger ist.
Wohnt etwa der Lkw-Fahrer in dieser Straße, so ist er dort auch Anlieger und
darf sowohl durch fahren als auch parken.
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Das Parken in Wohngebieten ist in § 12 StVO folgendermaßen geregelt:

(3a) Mit Kraftfahrzeugen mit einer zulässigen Gesamtmasse über 7,5 t so-
wie mit Kraftfahrzeuganhängern über 2,0 t zulässiger Gesamtmasse ist in-
nerhalb geschlossener Ortschaften

1. In reinen und allgemeinen Wohngebieten (….) das regelmäßige Parken in
der Zeit von 22.00 bis 06.00 Uhr sowie an Sonn- und Feiertagen unzulässig.

„Regelmäßig“ beginnt etwa bei mehr als einmal wöchentlich. Regelmäßiges Par-
ken in Wohngebieten ist also für den Schwerverkehr schon per Gesetz verboten.
Außerhalb von Wohngebieten, z.B. in Mischgebieten, muss bei auftretenden Ge-
fahrensituationen an den konkreten Örtlichkeiten unter konkreter Begründung
durch entsprechende Beschilderung dem Schwerverkehr das Parken verboten
werden.

Soweit ich im Landkreis Traunstein Sperrungen für Schwerverkehr kenne, be-
gründen sie sich auf örtliche Gefahrensituationen für bzw. durch den fließenden
Verkehr mit Lkw. Dies sind z.B. schlechter baulicher Zustand der Straße, schma-
le Durchfahrt, enge Kurve, beschränkte Durchfahrtshöhe und ähnliches. In Trost-
berg wurde z.B. die Schwarzauer Straße für Schwerverkehr gesperrt, um den
Werksverkehr zur Papierfabrik Rieger nicht durch die enge Ortsstraße laufen zu
lassen.
In Traunstein gibt es einzelne Verkehrsverbote für den Schwerverkehr, ebenfalls
jeweils im Einzelfall begründet.

Stellungnahme der Verwaltung:
Die Verkehrsbehörde hat mit der Stadt Traunstein bezüglich der Regelung des
Lkw-Parkens Kontakt aufgenommen. Diese beurteilt das Abstellen von Last-
kraftwagen nach verschiedenen Rechtsgebieten.

Zum einen nach der Straßenverkehrsordnung (StVO).
Mit Kraftfahrzeugen mit einem zulässigen Gesamtgewicht über 7,5 to ist inner-
halb geschlossener Ortslage in reinen und allgemeinen Wohngebieten das re-
gelmäßige Parken in der Zeit von 22.00 Uhr bis 06.00 Uhr sowie an Sonn- und
Feiertagen unzulässig.
Parkvorgänge sind grundsätzlich im Bereich unübersichtlicher Kurven unzuläs-
sig.

Zum Zweiten im Rahmen der Bauleitplanung:
Nach den Darstellungen im Flächennutzungsplan wird das Abstellen von Last-
kraftwagen toleriert oder unterbunden.

Ein Durchfahrtsverbot wurde auch nach der Freigabe der Nordumfahrung nicht
angeordnet. Nur mittels Z. 442 (Vorwegweiser für Lastkraftwagen) wird der
Schwerverkehr um die Stadt geleitet. Ein generelles Fahrverbot für Lastkraftwa-
gen wäre nur auf Basis weniger rechtlicher Grundlagen denkbar. Ausnahmetat-
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bestände finden sich in der StVO (z.B. Mautausweichverkehre) oder in der
BISchV (Umweltzonen).

Mittels Z. 253 (Verbot für Kraftfahrzeuge mit einem zulässigen Gesamtgewicht
über 3,5t, einschließlich ihrer Anhänger, und Zugmaschinen, ausgenommen Per-
sonenkraftwagen und Kraftomnibusse ZZ. 7,5 to) sind einige „Querverbindungen“
gewichtsbeschränkt. Hierbei handelt es sich um Straßen, die für Verkehre über
diesem Gewicht (verbunden mit entsprechender Dimensionierung) wegen deren
Breite, Engstellen etc. wenig geeignet sind: Kreuzstraße, Eugen-Rosner-Straße,
Teilstück Jahnstraße etc.

Eine Ausnahme stellt lediglich die Regelungen an Brennpunkten dar. In diesem
Fall wird ein Teilstück in der Kotzinger Straße für LKW freigehalten (Z. 314,
Parkplatz und ZZ. 1048-12 StVO, nur Kfz >3,5 t).
In der Lambergstraße wurde per Beschilderung (Positionierung von Halt- und
Parkverboten) erreicht, dass LKW nur in einem Teilstück im Gewerbegebiet ab-
gestellt werden dürfen. Die Anfahrt erfolgt aber über das Wohngebiet!
Am Festplatz ist ein Teilstück hin zur B 306 für LKW reserviert („im gelb umran-
deten Bereich“).
Höhenbegrenzungen (z.B. am Ersatz-Schwimmbadparkplatz) leisten einen weite-
ren Beitrag zur Regelung.

Nach Rücksprache mit der Stadt Trostberg gibt es auch hier keine spezielle Re-
gelung für das Lkw-Parken. Auch hier folgte ein Verweis auf die StVO.
Ein Lkw-Durchfahrtsverbot gibt es nur im Bereich der Schwarzau, da man dort
den Werksverkehr zur und von der Papierfabrik Rieger im Wohngebiet nicht ha-
ben wollte.

Auch die Verkehrsbehörde verweist ähnlich wie die Nachbarstädte auf den ge-
setzl. Grundsatz der StVO, in dem mit Kraftfahrzeugen mit einem zulässigen Ge-
samtgewicht über 7,5 t das regelmäßige Parken innerhalb geschlossener Ortsla-
ge in reinen und allgemeinen Wohngebieten in der Zeit von 22.00 Uhr bis 06.00
Uhr sowie an Sonn- und Feiertagen unzulässig ist.

Ob Lkw-Haltverbote oder ggf. –Durchfahrtsverbote im Bereich der Stadt Traun-
reut geschaffen werden sollten, müsste man im Einzelfall zusammen mit der Po-
lizei gesondert betrachten.

Ein generelles Lkw-Haltverbot für die ganze Stadt Traunreut ist nicht denkbar
bzw. zulässig.

Nach Ansicht der Stadtverwaltung ist aus den o.g. Gründen der Antrag der Stadt-
ratsfraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN abzulehnen.
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E-Mail dazu von Herrn Stadtrat Czepan (Fraktionssprecher der Fraktion
BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN) – Eingang bei der Stadtverwaltung am
19.01.2017:

„Ich habe heute die Problematik mit einem Bekannten diskutiert, der bis vor eini-
gen Jahren bei der Polizei für Verkehrsthemen zuständig war.

1. Das geltende Parkverbot für LKW in Wohngebieten lässt sich praktisch
nicht umsetzen. Die Polizei unternimmt von sich aus nichts. Die Anwohner
müssten hier eine Anzeige gegen den betreffenden LKW-Fahrer erstatten.
Aber wer legt sich schon gerne mit seinem Nachbar an.

2. Ein Verbotszeichen mit dem Zusatz „Anlieger frei“ lässt sich praktisch von
der Polizei nicht kontrollieren und legalisiert zudem das Parken.

3. Ein Verbotszeichen mit dem Zusatz „Lieferverkehr frei“ wird als praktikabel
angesehen (dieses Zeichen gibt es in München und zahlreichen kleineren
Kommunen, in denen die Polizei auch regelmäßig kontrolliert).

Die Stadt müsste aber auf Parkmöglichkeiten für LKW (z.B. in den außenliegen-
den Gewerbegebieten) hinweisen. Die Umfahrung von Traunreut müsste möglich
sein (was aus meiner Sicht für jede Richtung gegeben ist). Die Schilder müssten
an allen Einfahrtsstraßen stehen (ein überschaubarer Aufwand).

Ich möchte darauf hinweisen, dass es für einige Gebiete und Straßen in Traun-
reut bereits LKW-Verbote und Gewichtsbeschränkungen gibt, z.T. ohne jegliche
Ausnahme (Fasanenjäger), z.T. mit Ausnahmen Anlieger frei oder Schulbus frei
(Hans-Böckler-Straße, St. Georgen).

Bei der Planung von BayWa und Kaufland wurde bei der Planung der LKW-
Anlieferung viel Aufwand betrieben um auf die Forderungen der Anlieger einzu-
gehen.

Meiner Meinung nach sollten alle Bürger in Traunreut die Chance haben, dass ihr
Wohngebiet von unzulässigem LKW-Verkehr freigehalten wird, zudem diese
LKW hauptverantwortlich für die Straßenschäden sind, für die die Anwohner
dann aufkommen müssen.“

Ergänzende Stellungnahme der Polizei, Herrn PHK Johann Mayer, Sachbe-
arbeiter Verkehr im Landkreis Traunstein:

„Zwei Dinge möchte ich hier aus polizeilicher Sicht nochmal herausstellen:
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1. Der ganz neu geregelte § 45 Abs. 9 StVO hat unter anderem wie auch bisher
schon folgenden Satz 3 zum Inhalt: „Insbesondere Beschränkungen und Verbote
des fließenden Verkehrs dürfen nur angeordnet werden, wenn aufgrund der be-
sonderen örtlichen Verhältnisse eine Gefahrenlage besteht, die das allgemeine
Risiko einer Beeinträchtigung der in den vorstehenden Absätzen genannten
Rechtsgüter erheblich übersteigt.“ Ausnahmen von diesem Satz 3 gibt es nur für
nachgewiesenen Mautausweichverkehr oder aufgrund eines Luftreinhalteplanes
bzw. Maßnahmenplan nach BImSchG.

Ich halte demzufolge ein pauschales Durchfahrtsverbot für die ganze Stadt
Traunreut für rechtswidrig. Auch ein Verbot für bestimmte Strecken müsste je-
weils konkret begründet werden. Zum zweiten halte ich es aber auch nicht für
zielführend, weil Traunreut im Netz der Verkehrswege eine Lage aufweist, die
reinen Durchgangsverkehr eher nicht zur Folge hat.

2. Eine polizeiliche Kontrolle des Lkw-Verkehrs hinsichtlich der Einfahrtsberechti-
gung in die Stadt wird praktisch nicht möglich sein. Die Polizei hat sich bei ihren
Kontrollen zu allererst auf sicherheitsrelevante Sachverhalte zu konzentrieren.
Kontrollen von Lkws im Hinblick auf ihre Einfahrtsberechtigung könnten allenfalls
sporadisch erfolgen. Wie bereits oben erwähnt, werden die allermeisten Lkws in
Traunreut dem Lieferverkehr zuzurechnen sein, wodurch dann auch der Großteil
solcher Kontrollen ins Leere gehen würde.“

Ergänzende Stellungnahme der Stadtverwaltung:

Aus Sicht der örtlichen Verkehrsbehörde stellt sich ein generelles Lkw-
Durchfahrtsverbot (Lieferverkehr frei) als sehr bedenklich dar:
 Durchfahrtsverbote wie in München sind zum Großteil rein der

Feinstaubthematik bzw. –problematik geschuldet. Dies ist hier in Traun-
reut nicht der Fall.

 Bringt ein Durchfahrtsverbot für Lkw´s wirklich eine Entlastung der Stadt
bzw. Anwohner? Der überwiegende Schwerlastverkehr dient der Anliefe-
rung der großen Unternehmen in Traunreut, d. h. dieser wird nach wie vor
stattfinden und damit auch das evtl. Parken zur Einhaltung der Ruhezeiten
oder zum Überbrücken von Wartezeiten. Die Lkw´s, die irgendwo Parken,
weil der Fahrer in Traunreut wohnt, sind mit Sicherheit der geringste Anteil
vom gesamten Lkw-Verkehr.

 Ein Durchfahrtsverbot müsste kontrolliert werden, was schwer möglich ist.
Mit der Polizei (aus personaltechnischen Gründen) ist in Traunreut wohl
nur selten zu rechnen. Ohne Kontrollen macht eine solche Regelung kei-
nen Sinn.

 Die Parkmöglichkeiten für Lkw´s in den außenliegenden Gewerbegebieten
sind auch überschaubar und nicht sehr zahlreich. Des Weiteren müssten
entsprechende Hinweise angebracht und publiziert werden, was schon ei-
nen bedeutenden Aufwand nach sich zieht.

 Auf das Durchfahrtsverbot müsste an den überörtlichen Straßen bereits
hingewiesen werden, damit nicht plötzlich Lkw´s in Traunreut stehen und
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dann verbotenerweise nach Traunreut einfahren. Auch das ist mit erhebli-
chem Aufwand verbunden.

 Sollten die Schilder an den Einfall- bzw. Ausfallstraßen in Traunreut auf-
gestellt werden, so dürfen die Lkw´s nicht in den Gewerbeparks innerhalb
der Stadt parken, da diese in der Zone liegen, ausgenommen sind Zuliefe-
rer.

 Die Zustimmung bzw. Anordnung der Straßenbaulastträger zur Aufstellung
der Schilder ist zwingend erforderlich, da fast alle Einfallstraßen überge-
ordnete Straßen sind und nicht in der Anordnungsbefugnis der Stadt
Traunreut liegen.

Es sei angemerkt, dass wie beim Umbau der Adalbert-Stifter-Straße geplant, die
Aufbringung von Radschutzstreifen ein Parkverbot begründen, so dass dort auch
Lkw´s nicht mehr parken können. Die Stellplätze, die vorhanden sind, werden
ausschließlich als Pkw-Parkplätze beschildert.

Ein generelles Durchfahrtsverbot ist rechtlich nur schwer begründbar und mit er-
heblichem Aufwand verbunden.

Eine kurzfristige telefonische Rückfrage bei der Unteren Verkehrsbehörde im
Landratsamt Traunstein ergab, dass der Vorschlag des Herrn Stadtrat Czepan
nicht befürwortet wird. Eine schriftliche Stellungnahme konnte nicht mehr einge-
holt werden. Ohne die Zustimmung des Landratsamtes wäre ein Beschluss im
Sinne des Anliegens des Herrn Czepan aber nicht vollziehbar.

Fazit der Stadtverwaltung: Dem Antrag von Herrn Stadtrat Czepan kann aus
den o.g. Gründen nicht zugestimmt werden.

Der Vorsitzende lies über den Antrag abstimmen. 1 Stadtratsmitglied
stimmte für, 10 gegen den o.g. Antrag.

1.4 Breitbandversorgung – Masterplan für Glasfaseranschlüsse

Am 27.Januar 2016 wurde von der Bundesregierung ein Gesetz zur Erleichte-
rung des Ausbaus digitaler Hochgeschwindigkeitsnetze, das sogenannte Digi-
Netz-Gesetz, verabschiedet. Dieses Gesetz besagt, dass nunmehr bei jeder
Baustelle entlang von Verkehrswegen Glasfaserkabel mitverlegt werden müssen.

Da die Planung und Durchführung von Projekten zum Ausbau hochleistungsfähi-
ger Breitbandinfrastrukturen sehr komplex und umfassend ist, können teilweise
technische, ökonomische und rechtliche Fragen auftreten. Hierzu wurde bereits
die Firma Breitbandberatung Bayern GmbH für frühere Vorhaben als Fachfirma
als Begleiter der Stadt engagiert. Um für zukünftige Maßnahmen Forderungen
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nach Glasfaser in Haus gerecht zu werden, stellt eine Erstellung eines soge-
nannten Masterplanes eine Notwendigkeit zur Planung und Durchführung der
Maßnahme dar. Hierdurch kann zudem bei Erschließungen eine Willkür der Ka-
belverlegung und Mehrfachaufgrabungen bei bereits bestehenden Straßen ver-
hindert werden.

Besonders in Hinblick auf die bevorstehenden Arbeiten in der Fridtjof-Nansen –
und Adalbert-Stifter-Straße soll die Schaffung einer Infrastruktur für die Glasfa-
serverlegung verwirklicht werden. Dies erfordert bereits im Vorfeld eine entspre-
chende Planung zur Verlegung von Glasfaserinfrastruktur.

Diese Planungsleistungen wiederum werden im Rahmen des Bundesförderpro-
grammes für Breitbandausbau bezuschusst. Gefördert werden können hierbei
nach Punkt 3.3 der Richtlinie zur Förderung des Breitbandausbaus in der Bun-
desrepublik Deutschland in der Fassung vom 20.06.2016 100 Prozent der Aus-
gaben für Beratungs- / Planungsleistungen bis zu einer Höchstgrenze von 50.000
Euro. Darüberhinausgehende Ausgaben muss die Stadt selbst tragen.

Die Kosten der Erstellung eines Masterplanes belaufen sich lt. dem Angebot der
Firma Breitbandberatung Bayern GmbH (bisheriger Vertragspartner der Stadt in
allen Breitbandförderverfahren) auf ca. 52.000 Euro. Womit konkret in diesem
Fall eine Kostendeckung nahezu gegeben ist.

Beschlussvorschlag der Verwaltung:
Der Erstellung eines Masterplanes wird zugestimmt. Die Verwaltung wird beauf-
tragt die entsprechenden Schritte zur Förderung einzuleiten und die Firma Breit-
bandberatung Bayern GmbH mit der Erstellung des Masterplans für Glasfaser ins
Haus Infrastruktur zu beauftragen.

für

11
gegen

0 Beschluss:

Der Erstellung eines Masterplanes wird zugestimmt. Die Verwaltung wird beauf-
tragt die entsprechenden Schritte zur Förderung einzuleiten und die Firma Breit-
bandberatung Bayern GmbH mit der Erstellung des Masterplans für Glasfaser ins
Haus Infrastruktur zu beauftragen.

2. Vorberatende Angelegenheiten

----------
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STADT TRAUNREUT

Vorsitzender

Klaus Ritter
Erster Bürgermeister

Schriftführer

Sepp Maier
Geschäftsleitender Beamter
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V. Anlagen zu den Tagesordnungspunkten

Anlage zu Tagesordnungspunkt 1.2 (Seite 3)
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